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d A G., wiewohl der Wortlaut des Aſechs Wochen Aufenthalt vor dem eabfchluß fordernſcheint. Cfr. Hofmann, Bemerkungen Üüber Domieilium In Rückicht auf Verkündigung der Ehe und Trauung im Archiv vonMoy, 2 Bod 550 und demſelben „Ueber den Or desEheaufgebotes“ im Archiv, Bod 3959

Florian. Profeſſor Albert Pucher
NI (Pupillarſicher.) Episcopus pecunias 66clesiae autHensefieii 610eari patiétur, UiS! adsint cautiones,relate 10 Pupillorum 50n2 2 eivilis praescribit.) Die

geſetzlich geſtatteten Arten, die Gelder der Minderjährigen rUbringend anzulegen Iu nach 194 des kaiſerl. PatentesAuguſt 5 folgende:
Ankauf unbeweglicher Güter;2 Darlehen an Privatperſonen gegen geſetzmäßige Sicher⸗heit auf unbewegliche Güter;5. Ankauf öſterreichiſcher Staats oder ihnen geſ gleich⸗geſtellter öffentlicher Schuldpapiere;Ankauf Pfandbriefen der galiziſch⸗ſtändiſchen Creditanſtalt
Einlageu bei den mit öffentlicher Genehmigung Ehenden öſterreichiſchen Sparcaſſen und bei dem Mont, ivigo M

ſteigen dürfen.
Trieſt, wobei die Einlagen den Betrag per 500 nicht über  2  5

6 Durch Anlegung Iu den nach beſonderen geſetzlichenBeſtimmungen eingerichteten gemeinſchaftlichen Waiſenkaſſen20 Die Fructifieirung mittelſt Ankau Grundſtückenkommt beſonders häufig bei dem Pfründengute vor, enn, wie
B gegenwärtig Iu olge Sammlungsablöſung, Verloſungvon Grundentlaſtungs-Obligationen, Entſchädigung To⸗priirten Grundſtücken oder Verkauf von entfernteren Parzellenfür die Pfründe Gelder flüßig werden Aun ehen ein dem Pfarrhof nahe gelegenes oder für den O  (koitlomiehetrieb on ſehrerwünſchtes Grundſtück Wa Wieſe) um einen entſprechendenPreis 3u bekommen iſt Zu einem ſolchen Ankaufe mu inter

Darſtellung der Nützlichkeit für die Pfründe, Angabe des Kataſtralreinerträgniſſes, dann iInter Antragſtellung wegen Deckungde Kaufſchillings die Bewilligung beim Ordinariate nachgeſuchtwerden.“) M zuſtimmenden erhält dann die Vermögens⸗Wiener Provincialconlil. 21 Cap VI
20 Das Geſuch hat außer dem Pfarrer und dem Patron (Patronatscom⸗miſſär bei einem Ankauf Ur die Pfründe noch der echant, bei einem ſolchenfütr die I jeder derL zu unterſchreiben.
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verwaltung den Auftrag, einen Kaufvertrags⸗Entwurf zur Ge
nehmigung vorzulegen, nach deſſen Gutheißung die weiteren
Schritte wegen Beſitzanſchreibung n einzuleiten ind, wobei wohldrrauf 3u achten iſt, daß dominikale Gründe 3u dem übrigenlandtäflichen Beſitz der Pfründe gefchrieben und nicht Etwa ruſtikaliſirt, reſp Iu das Grundbuch eingetragen werden. Es unter⸗
ieg keinem Zweifel, daß durch Ankauf unbeweglichem UteKirchen-⸗([Pfründen⸗YGelder am ſicherſten, venn auch oft nicht
annl rentableſten angelegt werden.

20 Bei Darlehen auf Realitäten iſt nach 230 des
die Sicherheit dann geſetzmäßig, venn durch die

Sicherſtellung mit Einrechnung der etwa vorhergehenden Laſten,ern Haus nich über die Hälfte, ein Landgut oder ein Grund
ſtück nicht über zwei Drittheile des wahren Werthes belaſtet wird
Zu einem olchen Darlehen iſt 8 vorher die Ordinariats—
Bewilligung einzuholen, ohne we das Geſchäft ungiltig wäre
( 3 des kaiſ Pat vom Oktober 1792⁊q ) Das bezüg⸗liche Geſuch iſt nebſt dem Schuldbrief-EntwUrfe und einem
Grundbuchs-Auszuge (Laſtenblatt) noch inſtruiren und zwarbei einem arlehen auf ein Haus mit einer beglaubigten Zins  E  2Aſſton im 6jährigen Durchſchnittsertrag, mit dem Zeugniſſe eines
Sachverſtändigen über den Zuſtand des Hauſe (Hofdekret vom

Uli —1829 und 23 Oktober 1843), bei einem olchen aufeine Realität?) mit einem Auszug Aus dem allgemeinen Kataſter,In welchem die einzelnen Parzellen nach der Bonität mit thremReinertrage angeführt ind, Eventue mit dem gerichtlichen Schãa  2Ungsprotokolle.
In dem Schuldbriefe über das dargeliehene Capital munach 195 ſtets bedungen werden, daß dem Gläubiger frei⸗ſtehe, das ganzé Capital ſammt ſchuldigen Zinſen ſogleich 3U⸗rückzufordern, die Zinſen, oder Im e der feſtgeſetztenFriſtenzahlung de  U Capitales eine einzelne Rate desſelben, nichtlängſtens binnen Wochen nach der Verfallszeit berichtigetwerden ſollten.

4.

Der angezogene autet (  edes ohne Einwilligung der Behördengeſchehene Darlehen wird ungiltig erklärt; daher auch der Entlehner ohneicht auf die M dem Schuld  briefe feſtgeſetzten Bedingungen all ſogleich I Zu⸗rückzahlung verhalten Herden kann. Uebrigens hat I einem olchen Falle fürden etwa hieraus entſtehenden Schaden oder fů die oſten derjenige den Erſatzleiſten, der ohne Einholung der vorgeſchriebenen Bewilligung ein ſoCapital ausgeliehen hat
N  (a 195 des Patentes vom 1854 darf aber eine o  e Reali—

den dürfen.
tät kein Fideicommißgut ſein, da auf dieſem Pupillargelder nicht angelegt Wer-
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Ferner muß nach 8 197 das Haus bei einer öffentlichgenehmigten Feuerverſicherungsanſtalt gegen Brandſchaden aſſeUrirt ſein und der Schuldner verpflichtet werden, Iu der Folge,bei ſonſtiger Fälligkeit de Capitales für die ununterbrocheneFortdauer dieſer Verficherung 3 orgen 0
Als nicht pupillarſichere Anlage Capitalien gilt jeneauf CW lche üter, Handpfand (Schuldpapier, Mobilien 260

oder mittelſt Bürgſchaft (Wechſe und kann daher dieſe Art bei
Kirchen nich Iun Betracht kommen.

Nach des kaiſ Patentes vom Oktober 1792 oll„der Vormund oder Verwalter des Kirchen-⸗Stiftungs—und Religionsfondes Ue befugt ſein, das verfügbare Capital bei
ſich anzulegen.

260 3 Die häufigſte Art der Anlage von (PupillenKirchengeldern eſteht In der Anlage von öſterr. Staaatsſchuld—verſchreibungen, zur größeren Sicherheit vinkulirt werden
müſſen Nach 201 des atente J 1854 dürfen die den
Minderjährigen eigenthümlichen Staatspapiere, we  e einer Ver⸗loſung unterliegen und dadurch einen Gewinn Er  Qrten laſſen,ſofern nicht ern oder ein offenbarer Vortheil CS erfor⸗dert, niemals veräußert werden. Die den Staatsſchuldverſchrei—bungen gleichgeſtellten Obligationen ſind die Grundentlaſtungs⸗Obligationen, die nach 2 des kaiſerlichen PatentesII 1851 Geſammtreiche verbürgt ſind und aher alle
Vorrechte der Staatspapiere genießen.

20 Der Umfang der pupillarſicheren Privat-Werth⸗fekten hat ich mit der Creirung neuer bedeutend vermehrt.Gegenwärtig beſtehen allein 5  2 verſchiedene Pfandbriefe; darunter
Iu Galizien jene der Allg. Credit-Anſtalt Ur Galizien und Bu
kowina, *  jene der galiziſchen Boden-Credit-Anſtalt Krakau mit *
Emiſſionen, die galiziſche Ruſtikal -Credit-Anſtalt. Alle dieſePfandbriefe mit Ausnahme der ungariſchen können AI. Upillar⸗ſichere Papiere betrachtet werden. Nach Geſetz ·0om März1870 können die Prioritäts-Obligationen öſterr. Eiſen⸗bahnen, welche die Staatsgarantie für Verzinſung und Rück⸗
zahlung genießen, zur Anlegung Pupillargeldern verwendet
werden; ebenſo auch nach Geſe vom 2 März 187  5 die Ob  V
ligationen de  5 Wiener Communal-Aulehens Jahre 1874

Die benannten Formalitäten, ſowie die Nachweiſung der Pupillar⸗ſicherheit ſind ſelbſtverſtändlich nicht nöthig, aus dem Kirchenvermögenfür eine Pfründe oder Kirche ein Darlehen (Baukapital) abgegeben wird, da
den genehmigenden Behörden ohnehin die betreffenden Verhältniſſe bekannt ſind
Uund die Abzahlung un gewißen, dem Vermögen des debitirenden Theiles ent⸗
ſprechender Raten, nicht aber auf Kündigung hin leiſten iſt
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pr Millionen, dann des galiziſchen Nothſtandsanlehens pr
1„600.000 endlich auch der Donau⸗Regulirungslooſe U dgl
Für die Kirchen und Pfründen kommt dieſe Art der Anlage
wegen Schwierigkeit der Vinkulirung und der Zinſenbehebung
nicht In Betracht.

0 5 Die der Fructificirung Kirchengeldern mittelſt
inlage Iu eine behördlich genehmigte Sparkaſſa kommt beſonders
häufig Vor, venn 6 ſich zeitweilige Anlage der entbehrlichen
Barſchaft, welche aber Iu kürzerer Zeit wieder 3u verwenden
kommt, handelt, oder bei Refructificirung heimbezahlten
Capitalien (verlosten Obligationen) venn heim Ankaufe
Werthpapiere ein kleiner Reſt verblieben iſt oder bei Vermächt—
niſſen zu beſtimmten Zwecken ie 3 B zur Herſtellung einer
neuen Orgel, Paramenten, eines Thurmes w.,
bei Miſſionsſtiftungen, wo die Intereſſen bis 3u ihrer Verwen—
ung nach einer gewiſſen Periode auf Zinſeszins anzulegen kommen.

Außer dieſen Fällen bleibt aber als Hauptregel, daß als
reines Fructifikat der Barſchaft Sparkaſſaeinlagen, die jedem
Ueberbringer ausgefolgt werden, nicht zu gelten haben und
ſchon die nlage M Staatspapieren oder bei Privaten N ſo
fort geſchehen kann, die Einlage nicht über 500 ausmachen oll).

20 6 Die Waiſenkaſſen befinden ſich gegenwärtig bei den
Steuerämtern; die Anlage bei ſolchen iſt dermalen wenig II
Gebrauch und kommt bezüglich der Kirchen— und Pfründengeldern
wenigſtens Iu Oberöſterreich nicht vor

Schließlich weiſen Ulr noch auf den 230 de allgem.
bürg Geſetze

2 bezüglich der Verwendung der baren' Waiſen
gelder hin, welcher auch für die Kirchen (Pfründen) mutatis
mutordis volle eltung hat Derſelbe autet „Vom baren
Gelde oll ſo viel in den änden de. Vormundes ver
eiben, als zur Erziehung der Waiſen und zum ordentlichen
Betriebe der Wirthſchaft nöthig iſt; das Uebrige muß vorzüglich
zur Tilgung der etwa vorhandenen Schulden oder 3u einem
anderen vortheilhaften Gebrauche verwendet und venn kein vor
theilhafterer ebrau zu machen iſt, auf Zinſen in öffentliche
Kaſſen oder auch bei Privatperſonen angeleg werden.

Anton P nzger, Conſiſtorial-Sekretär.— 144 —

pr. 10 Millionen, dann des galiziſchen Nothſtandsanlehens pr.

1,600.000 fl. endlich auch der Donau-Regulirungslooſe u. dgl.

Für die Kirchen und Pfründen kommt dieſe Art der Anlage

wegen Schwierigkeit der Vinkulirung und der Zinſenbehebung

nicht in Betracht.

ad 5. Die Art der Fructificirung von Kirchengeldern mittelſt

Einlage in eine behördlich genehmigte Sparkaſſa kommt beſonders

häufig vor, wenn es ſich um zeitweilige Anlage der entbehrlichen

Barſchaft, welche aber in kürzerer Zeit wieder zu verwenden

kommt, handelt, oder bei Refructificirung von heimbezahlten

Capitalien (verlosten Obligationen) wenn beim Ankaufe neuer

Werthpapiere ein kleiner Reſt verblieben iſt oder bei Vermächt⸗

niſſen zu beſtimmten Zwecken wie z. B. zur Herſtellung einer

neuen Orgel, von Paramenten, eines neuen Thurmes u. ſ. w.,

bei Miſſionsſtiftungen, wo die Intereſſen bis zu ihrer Verwen⸗

dung nach einer gewiſſen Periode auf Zinſeszins anzulegen kommen.

Außer dieſen Fällen bleibt aber als Hauptregel, daß als

reines Fructifikat der Barſchaft Sparkaſſaeinlagen, die jedem

Ueberbringer ausgefolgt werden, nicht zu gelten haben und wenn

ſchon die Anlage in Staatspapieren oder bei Privaten nicht ſo⸗

fort geſchehen kann, die Einlage nicht über 500 fl. ausmachen ſoll!).

ad 6. Die Waiſenkaſſen befinden ſich gegenwärtig bei den k. k.

Steuerämtern; die Anlage bei ſolchen iſt dermalen wenig in

Gebrauch und kommt bezüglich der Kirchen- und Pfründengeldern

wenigſtens in Oberöſterreich nicht vor.

8

Schließlich weiſen wir noch auf den

230 des allgem.

bürg. Geſetzes bezüglich der Verwendung der baren Waiſen—

gelder hin, welcher auch für die Kirchen (Pfründen) mutatis

mutordis volle Geltung hat. Derſelbe lautet: „Vom baren

Gelde ſoll nur ſo viel in den Händen des Vormundes ver—

bleiben, als zur Erziehung der Waiſen und zum ordentlichen

Betriebe der Wirthſchaft nöthig iſt; das Uebrige muß vorzüglich

zur Tilgung der etwa vorhandenen Schulden oder zu einem

anderen vortheilhaften Gebrauche verwendet und wenn kein vor⸗

theilhafterer Gebrauch zu machen iſt, auf Zinſen in öffentliche

Kaſſen oder auch bei Privatperſonen angelegt werden.

Anton Pinzger, Conſiſtorial⸗Sekretär.
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) Eine Juſtiz⸗Miniſterial⸗Verordnung vom 29. April 1848, Z. 182, er⸗

mächtigt die Gerichtsbehörden, Waiſengelder, welche jedoch für einen Pupillar

den Betrag von 300 fl. (nun 500 fl.) nicht überſteigen dürfen, bei den öff.

Sparkaſſen anzulegen, bis eine zweckmäßigere Anlegung derſelben möglich wird.

Von Capitalien höheren Betrages wird eine Anlegung bei dieſen Anſtalten

nicht geſtattet und wo dieſelbe beſteht, iſt ſie ſogleich abzuſtellen.inz  4
Eine Juſtiz⸗Miniſterial-Verordnung vont I 1848, 182, *

mächtigt die Gerichtsbehörden, Waiſengelder, welche jedoch für einen Pupillar
den Betrag von fl (gnun 500 nicht überſteigen dürfen, bei den öff
Sparkaſſen anzulegen, bis eine zweckmäßigere Anlegung derſelben möglich wird.
Von Capitalien höheren Betrages wir eine Anlegung bei dieſen Anſtalten
nicht geſtattet und wWO dieſelbe beſteht, iſt ſie ogleich abzuſtellen.


